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Einleitung

I. Hinführung zum Thema

Am 24. März 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht im sog. Klima-
Beschluss, dass das Fehlen von Treibhausgasreduktionszielen im Bundeskli-
maschutzgesetz (KSG) über das Jahr 2030 hinaus verfassungswidrig ist, da 
sie nicht der objektivrechtlichen Schutzverpflichtung in Bezug auf künftige 
Generationen genügen und der Gesetzgeber diese Reduktionsziele deshalb 
nachbessern müsse.1 Die Entscheidung wurde selbst von einem damaligen 
Bundesminister als „epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Men-
schen“ bezeichnet.2 Die auf das Urteil folgende Resonanz ist ebenso einmalig 
wie die bereits geäußerte Selbstreflexion der unterlegenen Partei. Neben die-
sen in der Selbstreflexion anklingenden lobenden Worten gibt es aber auch 
kritische Stimmen, die die „verfassungspolitische Brisanz“ des Urteils hervor-
heben und von einer „Verlagerung politischer Gestaltungsmacht“ sprechen.3 
Jedenfalls macht die Entscheidung deutlich, dass Klimawandel und Klima-
schutz in deutschen Gerichten angekommen sind. Im Bundestagswahlkampf 
2021 war der Klimaschutz Schwerpunkt der politischen Auseinandersetzung 
und findet sich auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wieder.4 
Zugleich erhitzt er weiterhin die gesellschaftlichen Debatten über „Klima-
Kleber“5 und das sog. „Heizungsgesetz“ (Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gebäudeenergiegesetzes).6

1  BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18.
2  Tweet vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Zeit-Online 

vom 19.04.2021, https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-04/klimaschutzgesetz-
urteil-bund-fridays-for-future-greenpeace-umweltschutz-aktivismus.

3  Kielmansegg, Peter Graf von, Richtersache?, SZ vom 30. Oktober 2021, S. 5.
4  Siehe https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koali 

tionsvertrag-2021-1990800.
5  Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Aktivisten der sog. „Letzten Genera-

tion“, die mittels Festkleben auf Kreuzungen oder Landebahnen von Flughäfen auf 
ihre Forderungen aufmerksam machen wollen; zur deliktischen Verantwortlichkeit für 
das Festkleben siehe Behme, NJW 2023, 327 ff.

6  Das ursprüngliche „Heizungsgesetz“ sah vor, dass für neue Heizungen die Pflicht 
zu Installation einer Wärmepumpe bestand und somit Öl- und Gasheizungen verboten 
wurden, wobei dies mittlerweile abgemildert wurde: Neue Heizungen müssen zu 
65 Prozent erneuerbare Energie verwenden. Die Bundesregierung stolperte bei ihrem 
Vorhaben aber über eine einstweilige Anordnung des BVerfG (BVerfG, Ablehnung 

https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-04/klimaschutzgesetz-urteil-bund-fridays-for-future-greenpeace-umweltschutz-aktivismus
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-04/klimaschutzgesetz-urteil-bund-fridays-for-future-greenpeace-umweltschutz-aktivismus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Aber nicht nur der Gesetzgeber ist das Ziel von sog. Klimaklagen. So wurde 
der Erdölgigant Royal Dutch Shell in den Niederlanden dazu verurteilt, eigen-
ständig seine CO2-Emissionen auf ein dem Pariser Klimaschutzabkommen 
entsprechendes Niveau zu reduzieren,7 wobei die niederländische Regierung 
aus der zivilrechtlichen Vorschrift des Art. 6:162 NBW (Nieuw Bugerlijk 
Wetboek) ebenfalls zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verpflichtet 
wurde.8 

Besondere Aktualität bekommt diese sog. Shell-Entscheidung durch den 
Umstand, dass nun ähnliche Klagen mit dem gleichen Ziel vor deutschen Zi-
vilgerichten erhoben wurden.9 Mittlerweile liegt hierzu bereits eine zweitins-
tanzliche Entscheidung des OLG Stuttgart über die Klage gegen Mercedes-
Benz vor.10 Die einzelnen Aussagen des Gerichts finden sich an den entspre-
chenden Stellen der Untersuchung. Es stellt sich also die Frage, ob Art. 6:162 
NBW mit § 823 BGB vergleichbar ist und folglich ein Vorbild für horizontale 
Klimaklagen in Deutschland sein kann.

Bis zum Klima-Beschluss des BVerfG wirkte der Klimaschutz in deutschen 
Gerichtssälen noch sehr exotisch. Insbesondere in zivilrechtlichen Auseinan-
dersetzungen war der Aspekt des Klimaschutzes nicht mehr als eine Rander-
scheinung. Für Aufsehen sorgte die Klage eines peruanischen Bauern gegen 
den Energiekonzern RWE, die zunächst vor dem LG Essen scheiterte.11 In der 
Berufung vor dem OLG Hamm wurde im sog. RWE-Verfahren jedoch die 
Beweisaufnahme eröffnet.12 Fraglich ist dabei, wie die Erfolgsaussichten ei-
ner Klage gerichtet auf die zivilrechtliche Haftung für den Klimawandel aus-
sehen. Ist es möglich, dass auch nach dem deutschen Zivilrecht Autobauer 
oder Energiekonzerne dazu verurteilt werden, ihre CO2-Emissionen zu redu-
zieren oder sogar für Klimaschäden haften, wie es bereits mittels Klagen in 
Deutschland geltend gemacht wird?13 Eine Erweiterung auf andere Wirt-

einstweilige Anordnung vom 5. Juli 2023 – 2 BvE 4/23, juris), welches ein beschleu-
nigtes Verfahren über die Abstimmung des Gesetzes im Deutschen Bundestag unter-
sagte.

7  Urteil der Rechtbank Den Haag, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument
?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.

8  Urteil des Hoge Raad, https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL
:HR:2019:2007.

9  Spinnler, Thomas, Klagen für mehr Tempo beim Klimaschutz, tagesschau.de, 
03.09.2021, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-klage-
greenpeace-deutsche-umwelthilfe-bmw-daimler-vw-wintershall-101.html. 

10  OLG Stuttgart, Beschluss vom 8. November 2023 – 12 U 170/22  – , juris.
11  LG Essen, NVwZ 2017, 734.
12  OLG Hamm, Beschluss vom 30. November 2017 – I-5 U 15/17, juris, wobei das 

Gericht mittlerweile zu einem Ortstermin nach Peru gereist ist.
13  So die von Greenpeace unterstützte Klage gegen VW, abrufbar unter https://

www.greenpeace.de/klimaschutz/mobilitaet/vw-klage-gericht und die von der Deut-

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-klage-greenpeace-deutsche-umwelthilfe-bmw-daimler-vw-wintershall-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-klage-greenpeace-deutsche-umwelthilfe-bmw-daimler-vw-wintershall-101.html
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/mobilitaet/vw-klage-gericht
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/mobilitaet/vw-klage-gericht
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schaftszweige ist nicht auszuschließen.14 Auswirkungen darauf könnte der 
Klima-Beschluss des BVerfG haben, wonach bei der Bestimmung der Emissi-
onsreduktionsziele im KSG auch die Interessen künftiger Generationen zu 
beachten sind. Müsste dieser Aspekt nicht auch im Rahmen einer zivilrechtli-
chen Haftung zu berücksichtigen sein? Mittlerweile sind auch in Deutschland 
die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar und damit womöglich auch in-
dividuelle Rechtspositionen jenseits eines möglichen Grundrechts auf inter-
temporale Freiheitssicherung betroffen.15 Umso wahrscheinlicher scheint es 
also, auch eine zivilrechtliche Haftung in Erwägung zu ziehen, sofern durch 
den Klimawandel individuelle Rechtspositionen betroffen sind. Dies wirft die 
Frage auf, ob die aktuellen Regelungen einer gesetzgeberischen Reform be-
dürfen oder die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen ausreichen, um 
Ansprüche auf Grund der Folgen des Klimawandels herzuleiten. 

Sofern die gesetzlichen Regelungen nicht genügen sollten, wäre zu über-
prüfen, ob nicht die schon diskutierte Schaffung von Eigenrechten der Natur 
und Umwelt nötig ist,16 um so Haftungslücken im Zivilrecht zu schließen. 

II. Zielsetzungen der Untersuchung

Zu den Zielsetzungen der Dissertation gehört es, die Rolle der (Zivil-)Ge-
richte beim Klimawandel zu betrachten. Dabei ist zu untersuchen, ob die 
Auseinandersetzung über den Klimawandel die Grundprinzipien der Gewal-
tenteilung berührt. Zu berücksichtigen ist zudem, welche Konsequenzen er-

schen Umwelthilfe unterstützten Klagen gegen Mercedes-Benz, BMW und Wintershall 
Dea, abrufbar unter https://www.duh.de/klimaklagen/; siehe hierzu auch Claas, Tatje, 
„Schmutziger Prozess“, Die Zeit, Nr. 36, 2022, S. 25 über den Prozess gegen Volkswa-
gen; Klagen auf den Ersatz von Klimaschäden sind in Deutschland jedoch noch nicht 
rechtshängig.

14  Gharibian/Pieper/Weichbrodt, BB 2021, 2824; man denke nur an die Zement- 
und Chemieindustrie, Zeit-Online vom 28.03.2022, 30 Unternehmen sorgen für ein 
Drittel deutscher Treibhausgase, https://www.zeit.de/green/2022-03/treibhausgas-sz-
analyse-unternehmen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

15  BVerfG, Beschluss vom 24.  März 2021  – 1 BvR 2656/18, Rn. 23, juris; siehe 
hierzu auch BeckOGK-BGB/Spindler (2023), § 823 Rn. 799. 

16  Prantl, Heribert, Was die Natur braucht, SZ, 27.07.2021 S. 6; Gelinsky, Katja, 
Mutter Erde als Rechtsperson, FAZ, 16.10.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/wieso-ein-klagerecht-fuer-die-natur-keine-loesung-ist-17587065.html?pre 
mium; Fiebig, Peggy, Klimaschutz per Gericht  – Natur als Rechtssubjekt, Deutsch-
landfunk vom 12.11.2021, https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-per-gericht-
natur-als-rechtssubjekt-100.html; siehe dazu auch das Interview von LTO mit Jens 
Kersten zu seinen Vorschlägen über ein ökologisches Grundgesetz, https://www.lto.de/
recht/hintergruende/h/oekologie-verfassung-grundgesetz-aenderung-klimaschutz-
umweltschutz-artensterben-eigenrechte-natur/.

https://www.duh.de/klimaklagen/;
https://www.zeit.de/green/2022-03/treibhausgas-sz-analyse-unternehmen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/green/2022-03/treibhausgas-sz-analyse-unternehmen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wieso-ein-klagerecht-fuer-die-natur-keine-loesung-ist-17587065.html?premium;
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wieso-ein-klagerecht-fuer-die-natur-keine-loesung-ist-17587065.html?premium;
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wieso-ein-klagerecht-fuer-die-natur-keine-loesung-ist-17587065.html?premium;
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-per-gericht-natur-als-rechtssubjekt-100.html;
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-per-gericht-natur-als-rechtssubjekt-100.html;
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/oekologie-verfassung-grundgesetz-aenderung-klimaschutz-umweltschutz-artensterben-eigenrechte-natur/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/oekologie-verfassung-grundgesetz-aenderung-klimaschutz-umweltschutz-artensterben-eigenrechte-natur/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/oekologie-verfassung-grundgesetz-aenderung-klimaschutz-umweltschutz-artensterben-eigenrechte-natur/

